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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Berufungswerbers, vertreten durch 

Exinger, 1010 Wien, Renngasse 1, vom 28. September 2007 gegen die Bescheide des 

Finanzamtes Wien 23 vom 30. Juni 2007 betreffend Haftungs- und Abgabenbescheid für den 

Zeitraum 2003 bis 2004 entschieden: 

Der Berufung wird im Ausmaß des ergänzenden Vorbringens vom 7.1.2011 Folge gege-

ben. 

HöheDB1. 

HöheDB2. 

HöheSZ1. 

HöheSZ2. 

Entscheidungsgründe 

Im Zuge einer abgabenbehördlichen Überprüfung des Berufungswerbers, einer gemeinnützi-

gen Krankenanstalt, wurde unter anderem festgestellt, dass in der Großküche der Krankenan-

stalt (auch) Menüs zubereitet werden, die im Rahmen von „Essen auf Rädern“ verkauft wer-

den bzw. (verbilligt) an das Krankenhauspersonal abgegeben werden. Das Finanzamt hat die 

Bezugsteile der Küchenbediensteten, die über die Tätigkeit für die Verköstigung von Patienten 

hinausgehen, dem Dienstgeberbeitrag unterworfen, weil diese Tätigkeit nicht unter den Be-
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griff der Gemeinnützigkeit falle. Der dienstgeberbeitragspflichtige Anteil der Lohnkosten wurde 

anhand der abgegebenen Menüs mit 40% geschätzt. 

In der dagegen eingebrachten Berufung führte der Bw aus, dass es sich bei der Befreiung des 

§ 42 Abs 1 lit b FLAG für Krankenanstalten um eine persönliche Befreiung handle und daher 

kein DB abzuführen sei. Gleichzeitig beantragte der Bw den verhängten Säumniszuschlag ana-

log zu seinem Berufungsbegehr herabzusetzen. 

Nach einer abweisenden Berufungsvorentscheidung wiederholte der Bw sein Vorbringen im 

Antrag auf Entscheidung der Berufung durch die II. Instanz.  

Nach Ergehen der Entscheidung des UFS vom 29.10.2010, RV/0960-W/10 in einem ähnlich 

gelagerten Fall änderte der Bw sein Berufungsbegehr und ließ dem UFS eine detaillierte Auf-

stellung zukommen, aus der sich der genaue %-Satz der Patientenverpflegung, der Personal-

verpflegung und der Verpflegung für Dritte (Essen auf Rädern) ergibt. In dem ergänzenden 

Schriftsatz beantragte der Bw nach den in oben angeführter UFS-Entscheidung aufgestellten 

Grundsätzen besteuert zu werden (DB-Pflicht nur für die Bezugsteile, die auf die Zubereitung 

von Essen auf Rädern entfallen). Das sind auch nach Ansicht des Finanzamtes im Jahr 2003 

20,1% und im Jahr 2004 19,5% der Bezüge der Küchenbediensteten. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Dienstgeberbeitrag: 

Gemäß § 41 Abs. 1 Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) 1967 haben alle Dienstgeber den 

Dienstgeberbeitrag zu leisten, die im Bundesgebiet Dienstnehmer beschäftigen.  

Von der Leistung des Dienstgeberbeitrages sind nach § 42 Abs. 1 lit. b FLAG 1967 die ge-

meinnützigen Krankenanstalten (§ 16 des Krankenanstaltengesetzes, BGBL. Nr. 1/1957) be-

freit. Zum Betrieb einer Krankenanstalt gehören nach Ansicht des UFS (RV/0960-W/10) neben 

dem ärztlichen Dienst auch die Verpflegung der Patienten und des Personals. 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 19. 3. 1971, 26/70 oder 

VwGH 29. 9. 1987, 87/14/0103) hat für Dienstnehmer, welche ihre Tätigkeit teilweise im be-

freiten Bereich und teilweise im unternehmerischen Bereich entfalten eine Aufteilung der Ein-

künfte zu erfolgen.  

Von der Bw. wurde bekannt gegeben, dass von den insgesamt zubereiteten Mahlzeiten 20,1% 

im Jahr 2003 und 19,5% im Jahr 2004 auf Portionen für Dritte entfallen. Diese Aufteilung 

blieb vom Finanzamt unwidersprochen. Daher ist der Dienstgeberbeitrag nur von den Bezugs-

teilen zu berechnen, die auf Essen auf Räder entfallen. Er reduziert sich im Ergebnis daher..  
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Säumniszuschlag: 

Wird eine Abgabe, ausgenommen Nebengebühren (§ 3 Abs. 2 lit. d) nicht spätestens am Fäl-

ligkeitstag entrichtet, so sind nach Maßgabe der Bestimmungen des § 217 Abs. 1 Säumniszu-

schläge zu entrichten. Der erste Säumniszuschlag beträgt 2% des nicht zeitgerecht entrichte-

ten Abgabenbetrages (§ 217 Abs. 2 BAO).  

Säumniszuschlagsansprüche setzen voraus, dass eine Verpflichtung zur Entrichtung der be-

treffenden Abgabe besteht.  

Im vorliegenden Fall ist die Abgabenschuld, deren Nichtentrichtung zur Verwirkung des ver-

fahrensgegenständlichen Säumniszuschlages führte, durch diese Berufungsentscheidung zum 

Teil weggefallen.  

Wenn nach Einbringung der Berufung gegen die Festsetzung eines Säumniszuschlages die 

den Säumniszuschlag begründenden Abgabenschuld wegfällt, ist der angefochtene Bescheid 

ungeachtet des § 217 Abs. 8 BAO im Wege der Berufungsentscheidung zu ändern (vgl schon 

UFS 22.12.2005, RV/0453-G/05 oder auch UFS 03.01.2008, RV/0599-G/06). Der festgesetzte 

Säumnistzuschlag reduziert sich daher im Ausmaß der Stattgabe (2%derBmGl). 

Es war daher wie im Spruch zu entscheiden.  

Graz, am 24. März 2011 
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